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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In Ausführung der im Vorjahr überwiesenen Motion Portmann (cvp, GR) (89.635) legte
der Bundesrat im Oktober seine Botschaft über die erleichterte Einbürgerung junger
Ausländer vor. Er schlug darin einen neuen Verfassungsartikel vor, der festhält, dass der
Bund die Einbürgerung junger, in der Schweiz aufgewachsener Ausländer erleichtert.
Erschwerende Erfordernisse in Bezug auf Wohnsitzdauer in der
Einbürgerungsgemeinde sowie prohibitive kantonale und kommunale
Einbürgerungstaxen wären damit nicht mehr möglich. In einigen Kantonen und
Gemeinden sind derartige Erleichterungen bereits in Kraft oder in Vorbereitung (u.a.
GE, VD und ZH). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1992
HANS HIRTER

Strafrecht

Anfangs 1989 beschloss die vorberatende Kommission des Nationalrats, die Revision
der Bestimmungen über strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die
Sittlichkeit und gegen die Familie in zwei Teile zu spalten. Dieses Vorgehen sollte es
erlauben, rasch zu einem Verbot von gewaltverherrlichenden Darstellungen zu kommen
und die wesentlich umstritteneren Fragen des Sexualstrafrechts später zu behandeln.

Unmittelbar vor den Verhandlungen des ersten Teils im Nationalrat traten allerdings
namhafte Kulturschaffende, Berufsorganisationen der Medienschaffenden und auch
die eidgenössische Filmkommission mit ihren Bedenken gegen ein sogenanntes
Brutaloverbot an die Öffentlichkeit. Ihrer Meinung nach könnten die neuen
Bestimmungen bei restriktiver Auslegung der Gerichte zur Einrichtung einer Zensur in
Fragen der Kunst und zur Behinderung der Berichterstattung über tatsächlich
ausgeübte Gewalt führen. In der Ratsdebatte wurden zum beantragten Verbot der
Herstellung, Verbreitung und des Konsums von brutalen Darstellungen eine Reihe von
Abänderungsanträgen vorgebracht. Einerseits wurde verlangt, das Verbot auf
Jugendliche zu beschränken, zum andern wurden Präzisierungen des Straftatbestandes
resp. eine Ausweitung der erlaubten Ausnahmen gefordert. Zwar herrschte Einigkeit,
dass sich die neuen Bestimmungen gegen die Verherrlichung von Gewalt in Videofilmen
richten sollten und nicht gegen die künstlerische Freiheit in Text und Bild. Trotzdem
drang von den Abänderungsvorschlägen nur derjenige durch, der schriftliche
Erzeugnisse explizit aus den neuen Vorschriften ausnimmt. Nachdem die
Differenzbereinigung keine Probleme bot, und ein von politisch nicht organisierten
Personen aus Genf angekündigtes Referendum nicht zustande kam, konnte das neue
Gesetz auf den 1. Januar 1990 in Kraft gesetzt werden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1989
HANS HIRTER

Kriminalität

Eine Motion Amherd (cvp, VS) fordert die Unterzeichnung des Übereinkommens des
Europarates zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch sowie
die notwendigen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen, damit die
Inanspruchnahme der Prostitution von Minderjährigen unter Strafe gestellt wird. Die
Motion wurde nach der Zustimmung beider Kammern an den Bundesrat überwiesen.
Mit der Annahme der Motion wurde dem Anliegen der Standesinitiativen aus Wallis
(10.320) und Genf (10.311) entsprochen, weshalb den beiden keine Folge gegeben
wurde. Das EJPD gab infolge die Genehmigung und den Vorentwurf der Umsetzung des
Übereinkommens bis Ende November in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht vor,
dass künftig die Indienstnahme von sexuellen Diensten von unter 18-jährigen aber über
16-jährigen unter Strafe gestellt wird. Der Minderjährige bleibt hingegen straflos. Auch
am Alter der sexuellen Mündigkeit von 16 Jahren wird nichts geändert. 3

MOTION
DATUM: 07.06.2011
NADJA ACKERMANN
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Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Verschiedentlich sorgen Rankings zur Präsenz von Parlamentsmitgliedern für medialen
Wirbel. Erklärt wird das Fehlen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern bei
Sessionen unter anderem auch mit dem Milizsystem und der Schwierigkeit, Politik,
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. «Tragfähige Lösungen» für das
Milizsystem, das sich unter Druck befinde, forderte deshalb Doris Fiala (fdp, ZH) mittels
parlamentarischer Initiative. Konkret schlug die Zürcher Freisinnige ein
Suppleantensystem im Nationalrat vor: Parlamentsmitglieder sollen sich durch
sogenannte Suppleantinnen oder Suppleanten in Kommissionssitzungen oder in
Sessionen vertreten lassen können. Weil die Belastung durch die politische Arbeit
immer mehr zunehme, würden es nur noch «Berufsparlamentarier» schaffen, dauernd
präsent zu sein, argumentierte Fiala. Dies entspreche aber nicht der Idee des
Milizsystems. Mittels eines Suppleantensystems – solche kennen in unterschiedlichen
Ausprägungen die Kantone Wallis, Graubünden, Jura, Neuenburg und Genf – würde
nicht nur das Milizsystem gestärkt, sondern auch die Repräsentativität des Parlaments
erhöht. Einerseits könnten sich dadurch auch Personen wählen lassen, deren
Berufstätigkeit die zahlreichen Absenzen, die ein politisches Mandat mit sich bringe,
nicht zulasse. Andererseits sei ein Suppleantensystem von Vorteil für Frauen und Junge,
die es schwieriger hätten, direkt in den Nationalrat gewählt zu werden, und sozusagen
als Suppleantin oder als Suppleant ihre politische Laufbahn starten könnten, so die Idee
hinter dem Vorstoss. 
Eine knappe Mehrheit der SPK-NR konnte dieser Idee Mitte April 2021 allerdings nur
wenig abgewinnen. Mit 13 zu 11 Stimmen beschloss sie den Antrag, der Initiative keine
Folge zu geben. Grund für die Krise des Milizparlaments sei nicht die mangelnde
Attraktivität eines Mandats, wie auch die immer zahlreicher werdenden Kandidierenden
bei den eidgenössischen Wahlen 2019 gezeigt hätten, sondern die wachsende
Arbeitsbelastung. Parlamentarische Arbeit sei nicht nur während den Sitzungen und
Sessionen zu leisten, sondern vor allem bei der Vorbereitung dieser Sitzungen. Es gelte
deshalb eher die Ratsmitglieder zu unterstützen, statt sie zu ersetzen. Ein
Suppleantensystem berge zudem die Gefahr, die «politische Verantwortung zu
verwässern» und dadurch die Repräsentativität gar zu verringern. Der
Parlamentsbetrieb drohe zudem durch noch mehr Personen, die Vorstösse einreichen
dürften, noch schwerfälliger zu werden. Es sei schliesslich schwer zu begründen,
weshalb ein solches System nur im National-, nicht aber im Ständerat eingeführt
werden solle. Die starke, durch SP-, GP- und GLP-Mitglieder gebildete
Kommissionsminderheit wendete hingegen ein, dass sich immer mehr Kantone für
diese Idee interessierten, dass Parlamentsmitglieder etwa bei Mutterschaft oder
längerer Krankheit einfacher ersetzt werden könnten und dass damit die «Vereinbarkeit
von Familie, Beruf und Nationalratsmandat» effektiv erleichtert würde. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.04.2021
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Juli 2020 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative mit der Forderung ein, die
Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in Ausbildung von den
direkten Bundessteuern abzugsfähig zu machen. Heute könnten nur die
Unterhaltsbeiträge an Kinder bis 18 Jahre abgezogen werden, obwohl junge Erwachsene
für die Finanzierung ihrer Ausbildungen häufig auch länger die Hilfe ihrer Eltern
beanspruchten. Dies sei für die Eltern eine grosse finanzielle Belastung – womöglich sei
die finanzielle Belastung in diesen Jahren gar grösser als jene bis zum 18. Lebensjahr
ihrer Kinder. 
Ende August 2021 setzte sich die WAK-SR mit der Initiative auseinander und empfahl
mit Verweis auf die Ablehnung der Erhöhung der Kinderabzüge in der Volksabstimmung
vom 27. September 2020 und auf die Ungleichbehandlung von getrennt lebenden und
verheirateten Paaren, ihr keine Folge zu geben. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.08.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Der Ständerat folgte der Empfehlung seiner Kommission und gab der Standesinitiative
des Kantons Genf für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder bis 25 Jahren in
Ausbildung in der Herbstsession 2021 stillschweigend keine Folge. Erich Ettlin (mitte,
OW) anerkannte zuvor für die Kommission zwar die Problematik, betonte aber, dass die
Umsetzung der Initiative die «Ungleichbehandlung zwischen getrennt lebenden und
verheirateten Paaren verstärk[en]» würde, da Letztere lediglich den allgemeinen
Kinderabzug beanspruchen könnten. Stattdessen spielte er den Ball den Kantonen zu,
die ja die Möglichkeit hätten, die allgemeinen Kinderabzüge zu erhöhen. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des Kantons
Genf für einen Steuerabzug für Unterhaltsbeiträge an erwachsene Kinder erneut
zusammen mit der parlamentarischen Initiative von Jean-Pierre Grin (svp, VD; Pa.Iv.
21.424), die ein ähnliches Anliegen beinhaltete. Die Kommissionsmehrheit hatte beide
Initiativen zuvor zur Ablehnung empfohlen, weil dadurch die Ungleichbehandlung von
Verheirateten gegenüber Geschiedenen oder getrennt Lebenden verstärkt würden, die
keine entsprechenden Abzüge machen könnten. Diese Abzüge würden zudem in die
Berechnung der Kinderalimente einfliessen und diese folglich erhöhen. Schliesslich
hätte dies Mindereinnahmen bei Bund und Kantonen zur Folge. Im Gegensatz zur
parlamentarischen Initiative lag zur Standesinitiative kein Minderheitsantrag vor, so
dass dieser stillschweigend keine Folge gegeben wurde. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Gesundheitsstatistik ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Industrieländern
wenig ausgebaut. Nun soll erstmals eine umfassende Studie über den
Gesundheitszustand der Bevölkerung Auskunft geben. Die Gesundheitsdirektionen der
Kantone Bern, Genf, Tessin, Waadt und Zürich, die Bundesämter für Statistik (BfS) und
für Gesundheitswesen (BAG) sowie das Schweizerische Institut für Gesundheits- und
Krankenhauswesen (SKI) schlossen sich in einem interkantonalen
Gesundheitsindikatorenprojekt (IGIP) zusammen, welches u.a. die Schaffung einer
zentralen Datenbank vorsieht. 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 12.05.1989
MARIANNE BENTELI

110 Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren nehmen sich in der Schweiz im
Durchschnitt pro Jahr das Leben. Die Schweiz liegt damit in der europäischen Rangliste
der Jugendsuizidrate hinter Finnland auf Rang zwei. Die Zahl der Selbsttötungen von
Jugendlichen entspricht in etwa derjenigen der Todesopfer im Strassenverkehr in
dieser Altersstufe. Als erster Kanton eröffnete Genf ein Zentrum für
selbstmordgefährdete Jugendliche. Hier soll jungen Menschen nach einem
Selbsttötungsversuch Hilfe angeboten werden. Damit hoffen die Fachleute zu
verhindern, dass die Betroffenen rückfällig werden. Nach Bordeaux in Frankreich ist
dies das zweite Zentrum dieser Art in Europa. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 13.03.1996
MARIANNE BENTELI

1972 hatte das Bundesgericht die Verfassungsmässigkeit der Widerspruchslösung bei
Organentnahmen anerkannt. Im Berichtsjahr mussten die Lausanner Richter anhand
eines neuen Gesetzes des Kantons Genf, welcher von der Zustimmungs- zur
Widerspruchslösung übergehen möchte, erneut in dieser Frage Stellung beziehen. Die
Billigung der Widerspruchslösung erfolgte nur noch knapp mit 3:2 Stimmen.
Gleichzeitig wurden die Bedingungen für dieses Vorgehen in einengendem Sinn
präzisiert. Das Bundesgericht erachtete den Genfer Vorschlag, der - falls sich der
Verstorbene nicht klar geäussert hat - von einer Einwilligung der Angehörigen ausgehen
wollte, wenn sich diese nicht innerhalb von sechs Stunden klar dagegen aussprechen,
als ungenügend und verlangte, dass die Angehörigen umfassend zu informieren seien.
Können sie nicht erreicht werden, ist eine Organentnahme nicht zulässig. Nur wenn die
Angehörigen nach entsprechender Konsultation schweigen oder zustimmen, darf das
Organ verpflanzt werden. Ungeachtet der Haltung der Angehörigen ist die
Organentnahme zwingend ausgeschlossen, wenn sich der Verstorbene zu seinen
Lebzeiten dagegen ausgesprochen hat; selbst in Notfällen und bei Todesgefahr eines
potentiellen Organempfängers darf der Wille des Verstorbenen nicht missachtet

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.04.1997
MARIANNE BENTELI
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werden. 10

Um zu verhindern, dass die seit dem 13. März 2020 vom Bundesrat verabschiedeten
Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, die sich direkt auf Artikel 185
Absatz 3 der Bundesverfassung stützen, welcher der Regierung das befristete Erlassen
von Verordnungen und Verfügungen als Reaktion auf schwere Störungen der
öffentlichen Ordnung erlaubt, nach sechs Monaten automatisch ausser Kraft treten,
unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die Rechtsgrundlagen
dieser Verordnungen. Seit April 2020 hatten die Bundeskanzlei und das EJPD dieses
dringliche Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie, kurz Covid-19-Gesetz,
erarbeitet. Dieses soll den Bundesrat dazu befähigen, auch künftig entsprechende
erforderliche Massnahmen weiterzuführen und anzupassen. 

Zwischen dem 19. Juni 2020 und dem 10. Juli 2020 wurde der Gesetzesentwurf in eine
verkürzte Vernehmlassung geschickt, in welcher über 1'000 Stellungnahmen eingingen.
Der Grossteil der Stellungnehmenden waren Privatpersonen, die der Vorlage
argwöhnisch gegenüberstanden. Bei den Kantonen stiess das Gesetz auf grössere
Zustimmung, wobei alle von ihnen Änderungsvorschläge oder Kommentare einbrachten.
14 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AI, SG, GR, TG und GE) sprachen sich
grundsätzlich für den Entwurf aus, da sie die Existenz einer rechtlichen Basis für das
Weiterverfolgen der durch den Bundesrat getroffenen Massnahmen als eine
Notwendigkeit erachteten. Weder eine ausdrückliche Zustimmung noch eine Ablehnung
erfuhr die Vorlage von Seiten weiterer elf Kantone (UR, ZG, BS, BL, AR, AG, TI, VD, VS, NE
und JU). Der Kanton Schwyz und die KdK sahen explizit von einer Stellungnahme ab.
Letztere wird ihre Meinung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt
einbringen. Bei den Parteien stiess der Gesetzesentwurf auf unterschiedlich grosse
Unterstützung. Während ihm die CVP und EVP bedingungslos zustimmten, knüpften die
GLP, die Grünen und die EDU ihre Zustimmung an Vorbehalte. Gegen die Vorlage in der
vorliegenden Form sprachen sich FDP.Liberale, SP und SVP aus. Die BDP, Ensemble à
Gauche, die Lega und die PdA verzichteten trotz Einladung auf eine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf. Von den 60 Organisationen, die am Vernehmlassungsverfahren
teilnahmen, unterstützten 27 das Vorhaben, 33 stimmten ihm zwar nicht explizit zu,
lehnten es aber auch nicht ausdrücklich ab – keine einzige stellte sich somit
ausdrücklich dagegen. 

Am 12. August 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Gesetzesentwurf,
nachdem er als Reaktion auf die Vernehmlassungsantworten einige Änderungen am
Vorentwurf vorgenommen hatte – namentlich die Aufnahme des «generellen und
verbindlichen Einbezug[s] der Kantone» und die vollständige Überarbeitung der
Bestimmungen zum Gesundheitswesen, dem Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutz sowie dem Kulturbereich. Der Gesetzesentwurf besteht insgesamt
aus 14 Artikeln, welche die Befugnisse der Landesregierung im Umgang mit der Covid-
19-Epidemie insbesondere bezüglich der Eindämmung der Auswirkungen auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Behörden festlegen. Er betrifft überdies auch den
Ausländerinnen-, Ausländer- und Asylbereich, die Entschädigung bei Erwerbsausfall,
die Arbeitslosenversicherung sowie «justizielle, verfahrensrechtliche,
gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen». Zudem wurde
vorgesehen, dass das Gesetz lediglich bis Ende 2021, anstatt wie ursprünglich geplant
bis Ende 2022, befristet werden soll. Für Bestimmungen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung wurde jedoch eine Befristung bis Ende 2022 festgehalten. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 12

Die Genfer Legislative forderte mittels einer Standesinitiative die Begrenzung der
Zuckermenge, die bei der Herstellung von Lebensmitteln hinzugefügt werden darf.
Die Initiative wurde unter anderem mit den negativen gesundheitlichen Auswirkungen
und dem Suchtpotential von Zucker begründet. Zudem nahm die Initiative auch Bezug
auf die kantonal eingeführte Zuckersteuer. Die Standesinitiative wurde von der WBK-SR
Ende Oktober 2021 zusammen mit einer Standesinitiative des Kantons Freiburg
behandelt. Die Kommission empfahl mit 8 zu 0 Stimmen (bei 4 Enthaltungen; St.Iv. des
Kantons Genf) resp. mit 6 zu 1 Stimmen (bei 5 Enthaltungen; St.Iv. des Kantons Freiburg),
den beiden Vorlagen keine Folge zu geben, da bereits im Rahmen eines Postulats der
SGK-NR auf das Thema eingegangen werde. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.10.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Wintersession 2021 nahm sich der Ständerat einer freiburgischen
Standesinitiative zur klaren Darstellung der Menge des schnellen Zuckers in
Lebensmitteln an. Die Behandlung erfolgte zusammen mit einer Standesinitiative des
Kantons Genf. Kommissionssprecher Hannes Germann (svp, SH) erläuterte, weshalb die
WBK-SR den beiden Kantonsbegehren keine Folge geben möchte: Die Kommission teile
zwar die Meinung, dass das exzessive Konsumieren von Zucker für die öffentliche
Gesundheit bedenklich sei, sie sei allerdings auch der Ansicht, dass in diesem Bereich
bereits einiges unternommen worden sei. Germann führte als Beispiele den Nutri-
Score, die Erklärung von Mailand zur Reduktion des Zuckergehalts in Joghurts und
Müeslis und die Schweizer Ernährungsstrategie 2017–2024 auf. Zudem möchte die
Kommission die Berichte in Erfüllung der Postulate 20.3913 und 21.3005 abwarten,
bevor über weitere Schritte entschieden wird. Stillschweigend gab die kleine Kammer
den beiden Standesinitiativen keine Folge. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Wintersession 2021 nahm sich der Ständerat einer Standesinitiative des Kantons
Genf zur Begrenzung des Zuckergehalts in industriell hergestellten Getränken und
verarbeiteten Lebensmitteln an. Die Behandlung fand zusammen mit einem
Kantonsbegehren aus Freiburg statt. Kommissionssprecher Hannes Germann (svp, SH)
erläuterte, weshalb die WBK-SR den beiden Kantonsbegehren keine Folge geben
möchte: Die Kommission teile zwar die Meinung, dass das exzessive Konsumieren von
Zucker für die öffentliche Gesundheit bedenklich sei, sie sei allerdings auch der
Ansicht, dass in diesem Bereich bereits einiges unternommen worden sei. Germann
führte als Beispiele den Nutri-Score, die Erklärung von Mailand zur Reduktion des
Zuckergehalts in Joghurts und Müeslis und die Schweizer Ernährungsstrategie
2017–2024 auf. Zudem möchte die Kommission die Berichte in Erfüllung der Postulate
20.3913 und 21.3005 abwarten, bevor über weitere Schritte entschieden wird.
Stillschweigend gab das Stöckli beiden Standesinitiativen keine Folge. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY
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Mittels Standesinitiative forderte der Kanton Genf im Oktober 2021 ein Verbot von
Aluminiumsalzen und deren Derivaten (Abspaltprodukte) in Kosmetikprodukten, weil
Aluminiumsalze eine potenziell krebserregende Wirkung, insbesondere hinsichtlich
Brustkrebs, hätten und daher die Anwendung des Vorsorgeprinzips angebracht sei.
Durch das Vorsorgeprinzip würden Kosmetikfirmen angeregt, «ebenso wirksam[e], aber
[für die Gesundheit der Bevölkerung] weniger gefährlich[e]» Lösungen zu entwickeln.
Im Januar 2022 befasste sich die WBK-SR mit dem Anliegen. Sie sprach sich mit 8 zu 0
Stimmen (bei 5 Enthaltungen) gegen Folgegeben aus, da die Anhörung von
Kantonsvertreterinnen und -vertretern und des zuständigen Bundesamtes ergeben
habe, dass gemäss gegenwärtigem Wissensstand kein Zusammenhang zwischen
Aluminiumsalzen in Deos und Brustkrebs bestehe. Ebenfalls gegen das
Kantonsbegehren spreche, dass durch die Anwendung des Vorsorgeprinzips ein
einseitiges Handelshemmnis geschaffen würde. In der Frühjahrssession 2022 wurde
dem Genfer Anliegen in der kleinen Kammer stillschweigend keine Folge gegeben. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende November 2022 gab die WBK-NR einer Standesinitiative aus Genf, welche den
Zuckergehalt in industriell hergestellten Getränken und verarbeiteten Lebensmitteln
begrenzen wollte, keine Folge. In ihrem Bericht begründete die Kommission ihren
Entschluss mit der freiwilligen Zuckerreduktion durch die Lebensmittelherstellenden
und verwies dabei auf die Erklärung von Mailand. Im deren Rahmen habe bereits eine
erfolgreiche Zuckerreduktion in Joghurts und Frühstückscerealien stattgefunden. Die
Kommission befürwortete weiter die derzeit laufende Prüfung einer möglichen
Ausweitung auf weitere Produktkategorien. Ausserdem hob sie
Umsetzungsschwierigkeiten hervor, weil auch einige natürliche Produkte – etwa
Fruchtsaft – über viel Zucker verfügten. Nicht einverstanden damit zeigte sich eine
Minderheit rund um Stefania Prezioso Batou (egsols, GE). Sie hob den Handlungsbedarf
aufgrund der Schädlichkeit von Zucker sowie der steigenden Zahl an übergewichtigen
Personen sowie Diabetikerinnen und Diabetikern in der Schweiz hervor. Die Genfer
Standesinitiative wurde zusammen mit einer ähnlichen Standesinitiative aus dem
Kanton Freiburg (Kt.Iv. 21.315) diskutiert, welcher ebenfalls keine Folge gegeben
wurde. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.11.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Medizinische Forschung

Als erster Kanton will Genf klinische Versuche mit Gentherapie am Menschen zulassen.
Der Genfer Staatsrat erliess ein entsprechendes Reglement, das sich auf den
bestehenden Verfassungsartikel abstützt. Die ersten Gentherapie-Versuche sollen im
Frühling 1995 an rund 20 Patienten beginnen. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.04.1994
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Die einzige Überraschung des Abstimmungsresultates lag denn auch in seiner
Deutlichkeit. 1979 hatten sich noch 41 Prozent der Stimmenden für ein analoges
Volksbegehren («Guttempler-Initiative») ausgesprochen, Basel-Stadt sogar mit mehr als
50 Prozent. Besonders massiv wurden die beiden Initiativen in der Westschweiz (mit
Ausnahme von Genf) und im Kanton Schwyz abgelehnt, wo sich über vier Fünftel der
Urnengängerinnen und Urnengänger gegen sie aussprachen. Am
«verbotsfreundlichsten» zeigten sich die Kantone Basel-Stadt und Zürich mit rund 33
Prozent bzw. 31 Prozent Ja-Stimmen. 

Volksinitiative «zur Verhinderung der Alkoholprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1'527'165 (74.7%) / 20 6/2 Stände
Ja: 516'054 (25.3%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (4*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.11.1993
MARIANNE BENTELI
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Volksinitiative «zur Verminderung der Tabakprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1 521 885 (74.5%) / 20 6/2 Stände
Ja: 521 433 (25.5%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (3*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Wie die Vox-Analyse dieser Abstimmung zeigte, fanden die beiden Initiativen bei den
Frauen erheblich mehr Zustimmung als bei den Männern. Seit dem Beginn der Vox-
Analysen 1977 wurde nie eine so grosse Differenz zwischen dem Stimmverhalten der
Frauen und der Männer – 18 Prozent beim Tabakverbot – beobachtet. Tiefe Ja-Anteile
ergaben sich in der jüngsten Alterskategorie, in der Romandie und in den ländlichen
Gebieten. Besonders im rot-grünen Lager beeinflusste der politische Standort das
Stimmverhalten nur teilweise. Einzig die Gefolgschaft von LdU/EVP stimmte beiden
Initiativen zu, die Grünen nahmen nur die Tabakinitiative an, während die Anhänger der
SP mehrheitlich nicht der Parteiparole folgten. Die meistgenannten Motive zur
Verwerfung der Initiativen waren die Angst vor zusätzlicher Arbeitslosigkeit und die
Überzeugung, dass ein Verbot wirkungslos wäre bzw. durch ausländische Medien
umgangen würde. 19

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Le canton de Genève a déposé, en novembre 2018, une initiative nommée La détention
administrative d'enfants doit cesser!. Elle demande que la LEtr soit modifiée en ce
sens, rappelant qu'en 2016, 64 enfants ont été privés de liberté pour des raisons liées à
leur statut migratoire. Plusieurs instances internationales, notamment sises à Genève,
reconnaissent que cette détention constitue une violation des droits de l'enfant. 
Lors du débat au Conseil des États, en septembre 2019, Philipp Müller (plr, AG) a
représenté la CIP-CE. Celle-ci s'oppose, par 7 voix contre 5 à l'initiative, estimant que
c'est une compétence appartenant aux cantons, ces derniers étant chargés de
l'exécution des renvois décidés par le SEM. Philipp Müller tente de nuancer les termes
utilisés dans le texte de l'initiative, précisant que ce ne sont pas des enfants qui sont
concernés, mais, selon ses dires, des «jeunes». Il précise que la détention
administrative n'est possible que pour les personnes à partir de leurs 15 ans, qui sont
de plus placées avec leur famille dans des cellules spéciales. Il rappelle également
qu'une initiative parlementaire similaire, lancée par Lisa Mazzone avait été refusée plus
tôt dans l'année par le Conseil national. Les sénateurs et sénatrices ont donné un avis
semblable à celui de la chambre du peuple, puisque l'initiative du canton de Genève a
été refusée par 23 voix contre 15, sans abstentions. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

L'initiative cantonale genevoise, intitulée «La détention administrative d'enfants doit
cesser!», a passé la rampe in extremis et au terme d'une acrobatie parlementaire à la
chambre du peuple en septembre 2020. Le texte avait été refusé au Conseil des États,
une année plus tôt, par une confortable majorité. Au Conseil national en revanche,
l'initiative a d'abord été refusée à un cheveu, par 96 voix contre 95 et 3 abstentions. La
socialiste Valérie Piller Carrard, à la tête de la minorité qui voulait entrer en matière sur
l'initiative, a alors déposé une motion d'ordre pour exiger un nouveau vote sur l'objet,
estimant que la confusion qui a régné entre l'énoncé du vote, les intentions de vote
ainsi que l'annonce du résultat auraient troublé les esprits. Au terme de ce nouveau
tour, le texte a été accepté par 95 voix contre 93 et 6 abstentions. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
SOPHIE GUIGNARD
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In der Frühjahrssession bestärkte der Ständerat seinen bereits im Vorjahr gefällten
Entscheid und gab einer Standesinitiative aus dem Kanton Genf, welche die
Administrativhaft für Minderjährige verbieten wollte, keine Folge. Das Anliegen war
damit erledigt. Ein Antrag einer linken Minderheit Mazzone (gp, GE) für Folgegeben
scheiterte äusserst knapp mit 16 zu 17 Stimmen (keine Enthaltungen). 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2021
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

«Kinderarmut bekämpfen», forderte Nationalrätin Piller Carrard (sp, FR) mit der
Einreichung einer so betitelten parlamentarischen Initiative im Juni 2020. Rund
144'000 Kinder in der Schweiz seien von Armut betroffen und erführen somit ein
erhöhtes Risiko, auch im Erwachsenenalter arm zu bleiben. So solle basierend auf
bestehenden, kantonalen Modellen eine gesetzliche Grundlage zur finanziellen
Unterstützung von armutsbetroffenen Familien erarbeitet werden. Insbesondere sollen
hier die Kantone Waadt, Genf, Tessin und Solothurn als Beispiele für
familienunterstützende Ergänzungsleistungen dienen, welche die Kinderarmut
nachweislich reduzierten. Nach einer Konsultation mit den zuständigen Behörden der
Kantone Waadt, Jura und Freiburg sowie der SKOS entschied die WBK-NR mit 13 zu 10
Stimmen (bei 2 Enthaltungen), dass in der Tat Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von
Kinderarmut bestehe und gab der Initiative im Juli 2021 Folge.
Im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission erachtete die WBK-SR die heutigen
Massnahmen zur Armutsbekämpfung  im November 2021 als ausreichend und wollte mit
7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung auf eine solche Intervention verzichten, womit sie
der Initiative keine Folge gab. Somit gelangt die Initiative in den Nationalrat. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.11.2021
VIKTORIA KIPFER

Kinder- und Jugendpolitik

Der Ständerat debattierte als Zweitrat im Juni ein Anliegen von Nationalrätin Amherd
(cvp, VS) – die Motion mit der Forderung nach der Unterzeichnung des
Europaratsübereinkommens zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch. Zudem sollen Freier, welche Dienstleistungen von
minderjährigen Prostituierten in Anspruch nehmen, bestraft werden können. Die
Motion soll damit der Eindämmung der Kinderprostitution dienen. Neben dem
Nationalrat 2010 befürworteten auch der Bundesrat, die Polizei und die Kantone die
Motion. Der Ständerat schloss sich dieser Haltung an und überwies die Motion an den
Bundesrat. Die kleine Kammer verzichtete darauf, zwei Standesinitiativen aus Genf und
Wallis Folge zu geben, die durch die Überweisung der Motion gegenstandslos geworden
waren. 24

MOTION
DATUM: 07.06.2011
ANITA KÄPPELI

En 2010, le Conseil national avait accepté une motion Amherd (pdc, VS) « Mieux lutter
contre la prostitution enfantine ». En 2011, le Conseil des Etats avait suivi cet avis. Il
avait traité dans le même temps deux initiatives cantonales émanant du Valais et de
Genève ayant le même objet. Les sénateurs avaient alors refusé de donner suite à ces
initiatives, la motion Amherd acceptée satisfaisant le but des deux initiatives
cantonales. En 2012, le Conseil national a examiné ces deux initiatives cantonales, ainsi
que deux initiatives parlementaires Galladé (ps, ZH) et Barthassat (pdc, GE) ayant le
même objet. A l’inverse du Conseil des Etats, le Conseil national a donné suite aux
quatre initiatives. Cette acceptation massive s’explique par la volonté du Conseil
national de mettre le gouvernement sous pression afin de mettre fin à l’exception
helvétique, puisque la Suisse est le seul pays européen à permettre la prostitution de
mineurs. De retour à la chambre haute, les quatre initiatives ont été refusées afin
d’éviter un travail en parallèle entre le Conseil fédéral et les chambres parlementaires,
la motion Amherd ayant été acceptée en 2011. En juillet, le Conseil fédéral a cependant
proposé au parlement de classer cette motion Amherd. En effet, le Gouvernement a
présenté un message au parlement en vue d’approuver la Convention du Conseil de
l’Europe sur la protection des enfants contre l‘exploitation et les abus sexuels
(convention de Lanzarote). La mise en œuvre de cette convention, qui demande
notamment une modification du code pénal, répondra ainsi aux revendications de la
motion Amherd. Le Conseil des Etats a accepté le projet en y apportant de légères
modifications. Le Conseil national devra également se prononcer sur le sujet. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2012
EMILIA PASQUIER
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La protection des mineur-e-s et requérant-e-s mineur-e-s non accompagnés a
suscité débat et contestation à Genève. En mars 2019, un tout jeune adulte, requérant
d'asile originaire d'Afghanistan, se suicide à Genève. Quelques semaines plus tard, ses
amis, des RMNA (requérant-e-s d'asile mineur-e-s non accompagné-e-s), alertent la
presse. Ils souhaitent relater leur conditions de vie au sein du foyer de l'Etoile, où
habitait également Ali avant sa mort. Ils dénoncent le manque d'accompagnement
socio-éducatif, la vétusté des locaux ainsi que les violences commises par le personnel
du centre.
En juillet 2019, un collectif nommé Lutte des MNA envoie une lettre à Anne Emery-
Torracinta (GE, ps), la conseillère d'Etat en charge du département de l'instruction
publique, de la formation et de la jeunesse, pour l'alerter sur le manque de mesures
prises pour les mineur-e-s non accompagnés. Ces jeunes disposent d'un statut
particulier: leur pays d'origine, le plus souvent l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie les
empêche d'obtenir l'asile. Cependant, étant mineur-e-s, ils et elles ont droit à une
prise en charge par le Service de Protection des Mineurs (SPMi) du canton. Ils sont
notamment hébergés dans des structures bas seuil et reçoivent des repas. La lettre
envoyée par le collectif estime ces mesures insuffisantes et demande une prise en
charge socio-éducative, jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi que l'arrêt des arrestations par la
police, jugées racistes. Le Conseil d'Etat répond à la lettre quelques jours plus tard en
proposant une entrevue le 3 septembre. Cette réponse fait fi de l'urgence de la
situation, selon le collectif, qui organise une manifestation le 30 juillet devant l'Hôtel de
Ville.
Le sort des RMNA  semble prendre une tournure plus favorable en octobre 2019. Suite à
une manifestation de 150 personnes devant le foyer de l'Etoile, une motion est
acceptée au Grand Conseil, qui pose les grandes lignes d'un encadrement socio-
éducatif plus poussé dans un nouveau foyer, censé remplacer celui de l'Etoile.
Pour les MNA par contre, pas d'amélioration. Une manifestation a eu lieu fin octobre
devant un hôtel où sont logés certains d'entre eux, pour dénoncer le manque
d'encadrement ainsi que les actes considérés comme racistes de son gérant. En janvier
2020, sur les 47 mineurs non accompagnés pris en charge par le Service de la
Protection des Mineurs, 21 n'ont pas d'hébergement. Au vu des températures hivernales
et refusant de laisser dormir les jeunes dans la rue, le collectif Lutte des MNA occupe le
théâtre du Grütli.
Le 24 janvier, après 11 jours d'occupation, le collectif quitte le Grütli. L'occupation est
suspendue suite aux promesses du Conseil administratif de la ville et aux déclarations
du Conseil d'Etat, qui a annoncé être disposé à prendre en charge les quinze mineurs
présents. Le collectif fait toutefois savoir que cette solution n'est pas pérenne et qu'il
attend un engagement plus affirmé de la part du canton. 26
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